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Am Montag in dieser Woche wurden seitens der Landesregierung durch 
eine Änderung der Corona-Verordnung einige Verschärfungen der bisher 
geltenden Regelungen eingeführt. Dennoch sind wir nach wie vor weit 
von den einschneidenden Maßnahmen im Frühjahr – und auch jenen in 
einigen anderen europäischen Regionen – entfernt. Mit der Änderung 
wurden auch die bisher erlassenen Allgemeinverfügungen der Gemeinde 
überflüssig, diese wurden zwischenzeitlich aufgehoben. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Erscheinungszeitpunkt 
des Amtsblattes bereits neue Regelungen in Kraft gesetzt sind. Die 
jeweils aktuelle Fassung der Corona-VO finden Sie u.a. unter www.orten-
berg.de. 

Einige wichtige allgemeine Regelungen gemäß oder aufgrund der neuen Verordnung im Überblick:
• Das private Zusammentreffen von Personen wird auf max. 10 Personen oder zwei Hausstände begrenzt.
• Ansammlungen nach § 9 CoronaVO werden auf 10 Personen oder zwei Hausstände begrenzt.
• Zulässig sind nach wie vor sonstige Veranstaltungen bis 100 Teilnehmern, wenn diesen Veranstaltungen ein Hygi-

enekonzept zugrunde liegt und dieses auch umgesetzt wird (z.B. Mindestabstand, Masken, Lüftung, ....).
• Die Teilnehmerzahl bei standesamtlichen Trauungen wird auf grundsätzlich 10 Personen begrenzt.
• Bei Beerdigungen muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden.

Die Corona-Pandemie stellt Staat und Gesellschaft vor große, bisher unbekannte Herausforderungen, die von viel-
fältigen Unsicherheiten geprägt sind. Der „Staat“ (Bund und Land) und die Kommunen sind verfassungsrechtlich 
verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger möglichst wirksam vor den gravierenden Folgen der Pandemie für Leib und 
Leben zu schützen. Andererseits ist der freiheitliche „Staat“ gehalten, die Grundrechte seiner Bürgerinnen und 
Bürger nicht unverhältnismäßig zu beeinträchtigen. Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist daher 
jede einschränkende staatliche oder kommunale Maßnahme zwingend zu prüfen und vor dem Hintergrund der 
örtlichen oder regionalen Situation abzuwägen. Dies kann zu regional oder gar lokal unterschiedlichen oder zeitlich 
schnell wechselnden Geboten und Verboten führen, was andererseits wiederum zur Unübersichtlichkeit und zu 
einem „Flickenteppich“ beiträgt.  

Im Interesse der möglichst freiheitlichen Grundrechtsausübung der Bevölkerung ist die Bekämpfung der Pandemie 
durch freiheitseinschränkende Maßnahmen aber nur ein Aspekt einer erfolgversprechenden Strategie. Wesentlich  
wichtiger für die Bekämpfung der Gefahren ist jedoch die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, selbst die 
sachgerechten Vorkehrungen zum eigenen Schutz und dem Schutz der Mitmenschen treffen. 
Bitte beachten Sie daher auch die Hygieneregeln, haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und 
beiben Sie gesund! 

Markus Vollmer 
Bürgermeister

65. Jahrgang Freitag, 23. Oktober 2020

Verantwortlich für die Titelseite ist die Gemeinde Ortenberg.
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23.10.50  Klemptner Inge, geb. Hinz, 
  Im Weizenfeld 11 70 Jahre 

24.10.37  Huber Hubert, 
  Neuer Weg 15 83 Jahre 

24.10.48  Schulz Hans, 
  Schloßblick 10 72 Jahre 

25.10.38  Idelhauser Alfred, 
  Im Muhrfeld 33 82 Jahre 

27.10.40  Schäfer Ludwig, 
  Obere Steine 12 80 Jahre 

27.10.43  Tränkle Liselotte, geb. Litterst, 
  Im Muhrfeld 12 77 Jahre 

Nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (seit 01.11.2015 in 
Kraft) ist die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 
grundsätzlich nur bei „runden“ und „halbrunden“ Jubiläen 
zulässig und nur, wenn die betroffene Person der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat. 
Alle hier genannten Personen haben einer Veröffentlichung 
ausdrücklich zugestimmt. 
 

Dorfhelferinnenstation Ortenberg

DER NOTFALL IST LÖSBAR
...   Sie sind als Hausfrau oder Hausmann verantwortlich für 

Kinder und Haushalt und sind krank? 
...   Sie müssen wegen Risikoschwangerschaft liegen? 
...   Sie sollen ins Krankenhaus, wissen aber nicht wohin mit 

den Kindern? 
...   Sie kommen gerade aus der Klinik, fühlen sind aber noch 

schwach? 
...   Ihr Partner schafft es nicht Ihre Aufgaben in Haus und Hof 

zu übernehmen, während Sie krank sind? 
...   Sie würden gerne zur Kur gehen, aber Ihre Kinder sind 

noch unter 12 Jahre? 

Dann sollten Sie jetzt mit Ihrem Arzt sprechen. Sie brauchen 
eine Hilfe für Ihre Familie und Sie können sie auch bekommen. 
Ihr Arzt stellt eine Krankmeldung aus, die Sie anschließend 

der Krankenkasse vorlegen. Gibt die Krankenversicherung 
grünes Licht und übernimmt die Kosten, wenden Sie sich an 
die Einsatzleitung Barbara Armbruster Zell a. H. 
07835/631284. 
 

BLHV

Vorläufig finden keine Sprechstunden statt. 
 

Ehemaliger Revierförster Burkhard 
Sieferle verstorben 

Am vergangenen Wochenende 
ist nach schwerer Krankheit Herr 
Burkhard Sieferle verstorben. 
Der gebürtige Ortenberger war 
von 2002 bis zu seinem Ruhe-
stand im Jahr 2009 zuständiger 
Revierförster für den Ortenberger 
Wald und kompetenter Ansprech-
partner für die Gemeinde und 
viele private Waldbesitzer. Wir 

gedenken dem Verstorbenen und wünschen den Ange-
hörigen viel Kraft und Zuversicht. 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 

Einladung zur Jugendwerkstatt 

Liebe Ortenberger Kinder und Jugendliche! 
Seit Monaten arbeiten einige Leute aus Ortenberg in einer 
Lenkungsgruppe daran, Ideen zu finden, wie das Gelände 
zwischen Rathaus und Kirche neu entwickelt werden soll. 
Viele von Euch haben über das Online-Beteiligungs-Padlet 
über den Sommer schon Ideen und Anregungen einge-
bracht. Über die rege Beteiligung haben wir uns sehr gefreut. 
Auch dass außergewöhnlich viele Jugendliche und auch 
Kinder an der Bürgerwerkstatt Ende September mitgewirkt 
haben war ganz toll! 

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Silke Wickert
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 52
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr  E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de
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Nun wollen wir in einem zusätzlichen Angebot Eure einge-
brachten Vorschläge in einer „Jugendwerkstatt“ mit Euch 
diskutieren und auch vertiefen. Wir laden Euch daher herz-
lich ein. Diese findet unter Einhaltung der Corona-Hygiene-
regeln statt am 

  
Freitag, 30. Oktober 2020, 15 bis 17 Uhr  

an der Sporthalle in Ortenberg! 
  

Eingeladen sind alle interessierten Ortenberger im Alter 
zwischen 10 und 22! 
Die Veranstaltung wird im Freien stattfinden, also bitte 
entsprechende Kleidung – und auch einen Mund-Nasen-
Schutz mitbringen! 
Wenn Ihr noch minderjährig seid, klärt mit Euren Eltern ab, 
ob Ihr daran teilnehmen könnt. 
Wir freuen uns auf Euch! 
Die Mitglieder der Lenkungsgruppe 
 

Bürger- und Einwohnersprechstunde 

Am Mittwoch, dem 28.10.2020 findet in der Zeit von 17:00 – 
19:00 Uhr im Rathaus in Ortenberg, Zimmer 27 eine Bürger-
sprechstunde mit dem Bürgermeister Markus Vollmer statt. 
Selbstverständlich steht Ihnen Herr Vollmer - soweit dies mit 
den sonstigen Tagesterminen vereinbar ist - während der 
Öffnungszeiten auch außerhalb der Bürgersprechstunde 
oder nach Vereinbarung zur Verfügung. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Orten-
berg zum 01.01.2019  
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
19.10.2020 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ortenberg 
zum 01.01.2019 gemäß § 95b Abs. 1 Satz 2 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils 
gültigen Fassung wie folgt festgestellt: 
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 €
2. Sachvermögen 17.859.200,50 €
3. Finanzvermögen 5.947.960,25 €
4. Abgrenzungsposten 10.086,27 € 
5. Gesamtbetrag auf der 
 Aktivseite (Summe 1 bis 4) 23.817.247,02 €
6. Basiskapital 15.615.494,06 €
7. Sonderposten 5.262.247,88 €
8. Rückstellungen 295.917,04 €
9. Verbindlichkeiten 2.478.024,37 €
10. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 165.563,67 €
11. Gesamtbetrag auf der Passivseite 
 (Summe 6 bis 10) 23.817.247,02 €
  
Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ortenberg zum 
01.01.2019 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit von 
Montag, 26. Oktober 2020 bis einschließlich Dienstag, 3. 
November 2020 im Rathaus Ortenberg, Dorfplatz 1, Zimmer 
15, während der üblichen Dienstzeiten öffentlich aus. 

Ortenberg, den 20. Oktober 2020 

Markus Vollmer 
Bürgermeister 

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notruf 0180 - 32 22 55 51 1
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 - 27 04 - 361

Notfallnummern 
Wasserversorgung
Kommissarischer Wassermeister 
Klaus Riehle 0151 - 20027313

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband  0781 - 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl 0781 - 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
23.10.2020 Schwarzwald, Hauptstr. 19, Offenburg, Tel. 0781-24864 
24.10.2020 Rössle, Franckenstr. 30, Hohberg, Tel. 07808-3468 
25.10.2020 Stadt, Hauptstr. 21, Gengenbach, Tel. 07803-3309 
26.10.2020 Ebertplatz, Ebertplatz 12, Offenburg, Tel. 0781-9197436 
27.10.2020 Burda, Kronenplatz 1, Offenburg, Tel. 0781-94848870 
28.10.2020 Hilda, Hildastr. 69, Offenburg, Tel. 0781-38838 
29.10.2020 Haaß, Heimburgstr. 1, Offenburg, Tel. 0781-66712

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale                                                                       0781-9335-0
Bürgerbüro, Amtsblatt 0781-9335-11
Bürgerbüro, Renten 0781-9335-12
Steueramt 0781-9335-13
Gemeindekasse 0781-9335-14, 0781-9335-18
Rechnungsamt, Grundbucheinsichtsstelle 0781-9335-15
Hauptamt, Bauamt,Ordnungsamt 0781-9335-23
Standesamt, Hallenvermietung, Friedhofsverwaltung 0781-9335-24
Sekretariat 0781-9335-25
Telefax 0781-9335-40
E-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster: Peter Zink 0170-9002117
Stellvertr. Förster 0162-2535727
Jagdpächter, Florian Schüle 0170-4194605
Polizeiposten Gengenbach 07803/96620

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule  0781 - 33 06 7 
Hausmeister  0160 - 97784294

Kindertagesstätte
Kindertagesstätte St. Elisabeth 0781 -  31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus     0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde      0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 
Barbara Armbruster 07835 - 63 12 84
SoNO    siehe Vereinsmitteilungen

Abfallabfuhr 
Hotline für Abfallgebühren und 
Behälterbestellungen  0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0

Donnerstag, 29.10.2020 gelber Sack 
Voranzeige: Mittwoch, 04.11.2020 Grünabfall 
(s. auch Abfallkalender)

Kork- und Batteriesammelstelle  Rathaus
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Aufgrund der Pandemie-bedingten Einschränkungen für die 
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen und zum 
Schutz der Bevölkerung vor Infektionen hat der Gemein-
derat entschieden, die folgenden geplanten Gemeindever-
anstaltungen NICHT durchzuführen: 
 
• Einwohnerversammlung, geplant am 30. November,
• Seniorenweihnacht, geplant am 13. Dezember,
• Neujahrsempfang, geplant am 10.Januar.
 
Zur Begründung wird auf die Informationen aus dem 
Gemeinderat in diesem Amtsblatt verwiesen.

An der Feierstunde zum Volkstrauertag – allerdings entgegen 
dem üblichen Ablauf ausschließlich unter freiem Himmel – 
wird vorerst festgehalten. 
  

 
Informationen aus dem Gemeinderat 

Am Montag, dem 19. Oktober tagte der Gemeinderat. Um 
die pandemie-bedingten Mindestabstände für die Gemein-
deräte und die Gäste einhalten zu können, wurde die Sitzung 
wieder vom Sitzungssaal im Rathaus in das Probelokal im 
Feuerwehrhaus verlegt. 
Dort hat der Gemeinderat die nachfolgenden Punkte beraten 
und beschlossen. 
1. Einwohnerfragestunde 
  In der Einwohnerfragestunde wurden einige Anfragen an 

die Verwaltung vorgetragen. 

2. Corona-Pandemie: Gemeinde-Veranstaltungen 
  Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mussten im 

laufenden Jahr bereits vielfach die Durchführung öffent-
licher Veranstaltungen abgesagt werden. Der Pandemie 
fallen auch die Feierlichkeiten zum 150-jährigen 
Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr, das Winzerfest 
und vermutlich auch die in Stotzheim geplante Feier 
zum 55-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft 
zum Opfer. 

  Zur Diskussion standen auch die Durchführungen 
folgender Gemeinde-Veranstaltungen: 

 - Feier zum Volkstrauertag am 15. November 2020, 
 - Einwohnerversammlung am 30. November 2020, 
 - Seniorenweihnacht am 13. Dezember 2020, 
 - Neujahrsempfang am 10. Januar 2020. 
  Die Feierstunde zum Volkstrauertag kann wegen der 

Reduzierung der Personenzahl bei Ansammlungen auf 
10 Personen ebenfalls nicht in der gewohnten Form 
stattfinden. Statt dessen wird es lediglich eine Kranznie-
derlegung in kleinem Kreis geben. 

  Alle anderen der genannten Veranstaltungen sollten 
aber nicht durchgeführt werden: 

  Die Durchführung der Seniorenweihnacht unter Einhal-
tung von Mindestabständen wäre sinnentleert. Gleiches 
gilt für den Neujahrsempfang. 

  Für die Einwohnerversammlung stehen derzeit keine 
dringend in einer Einwohnerversammlung zu behan-
delnden Themen an. Hilfsweise wird über das Amtsblatt 
und die elektronischen Medien informiert. 

  Die nach der seit dem 19. Oktober geltenden Corona-
Verordnung mögliche Teilnehmerhöchstzahl für öffent-
liche Veranstaltungen von 100 Personen liegt deutlich 
niedriger als die hierbei übliche Teilnehmerzahl – es 
müssten daher Personen von der Teilnahmemöglichkeit 
ausgeschlossen werden. 

  Letztlich zählt bei allen diesen Veranstaltungen die ältere 
– und damit Corona-Risiko-Generation - regelmäßig zur 
stärksten Altersgruppe der Gäste. Da diesen Personen 
empfohlen ist, sich nicht einem erhöhten Risiko auszu-
setzen, würde ein Festhalten etwa an der Einwohnerver-
sammlung und des Neujahrsempfangs faktisch einem 
Ausschluss dieser Bevölkerungsgruppe gleichkommen 
und diese diskriminieren. 

  Der Gemeinderat beschloss daher, die Einwohnerver-
sammlung, die Seniorenweihnacht und den Neujahrs-
empfang nicht durchzuführen.  

  
3.  Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde 

Ortenberg zum 01.01.2019 
  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.04.2014 

den Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) 
gefasst. Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Ortenberg 
das Finanzwesen von der Kameralistik auf das NKHR 
umgestellt. Neben der technischen Umstellung des Rech-
nungswesens war die Bewertung des kommunalen 
Vermögens und der Schulden eine der zentralen Aufgaben 
im Rahmen des Umstellungsprozesses. Das Endergebnis 
findet sich in der vorliegenden Eröffnungsbilanz wieder. 
Die Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Bestandteil der 
neuen Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnishaushalt, 
Finanzhaushalt und Bilanz) des neuen Haushaltsrechts. 
Durch die Ermittlung und Bewertung aller Vermögens-
werte schafft sie die Basis für eine ressourcenorientierte 
Steuerung, indem auch der Werteverzehr in Form von 
Abschreibungen transparent dargestellt wird. 

  Die Eröffnungsbilanz ist nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO 
um einen Anhang zu erweitern. Hierbei sind gemäß § 53 
Abs. 1 GemHVO die einzelnen Bilanzpositionen aufzu-
nehmen und gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO zu erläutern. 

  Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz beträgt insge-
samt 23.817.247 €. Die einzelnen Bilanzpositionen 
wurden in der Sitzung vorgestellt und erläutert. 

  Die Eröffnungsbilanz wurde wie vorgestellt durch den 
Gemeinderat festgestellt. Nach der Feststellung durch 
den Gemeinderat dem Landratsamt Ortenaukreis als 
Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt und öffentlich 
bekanntgemacht. 

  Außerdem beschloss der Gemeinderat die der Bewer-
tung des Vermögens und der Verbindlichkeiten zugrunde 
zu legenden Bewertungskriterien (Inventurrichtlinie). 

  
4. Baustellenunterstützungsfonds  
  Zur Abmilderung von im Zuge der Straßenbaustelle in 

der Ortsdurchfahrt entstandenen Ertragseinbußen bei 
dort ansässigen Gewerbetreibenden hat der Gemein-
derat in seiner Sitzung am 16. März 2020 die Einrichtung 
eines Baustellenunterstützungsfonds beschlossen 

 Die wesentlichen Kernpunkte: 
 -  Die Gemeinde stellt einen bestimmten Betrag x als 

Überbrückungshilfe zur Verfügung (der auch nachträg-
lich jederzeit aufgestockt werden könnte). 

 -  Es werden Richtlinien als Voraussetzung für einen 
Zuschuss beschlossen. 
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 - Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung. 
 - Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 -  Ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch wird 

dadurch nicht ausgeschlossen und geht vor. 
 - Es wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. 
 -  Über die Anträge entscheidet ein aus 3 fachlich geeig-

neten Personen, die vom Bürgermeister bestellt 
werden, aber ansonsten geheim sind! 

 -  Die Beiratsmitglieder dürfen nicht bei der Gemeinde-
verwaltung oder im Gemeinderat sein oder in einem 
Befangenheitsverhältnis zu diesen stehen. 

  Bedingt durch die Umsatzverwerfungen im Einzelhandel 
und in der Gastronomie infolge des Corona-Lockdowns 
und damit mit dem Wegfall der Vergleichsbasis war eine 
Umsetzung bisher nicht möglich. Nunmehr soll eine 
modifizierte Richtlinie beschlossen und der Fonds 
eingerichtet werden. 

  Die wesentlichen Änderungen zum bisher beschlos-
senen Modell: 

 -  Die Geltungsdauer ist bis zum 31.12.2021 verlängert 
und kann durch einfachen Beschluss weiter ausge-
dehnt werden. 

 -  Für den Zeitraum vor dem 1. September 2020 kann 
wegen der pandemiebedingten Überlagerungen mit 
Negativeffekten auf Handel und Wirtschaft keine Über-
brückungshilfe beantragt werden. 

 -  Eine Überbrückungshilfe ist ausgeschlossen zur 
Kompensation von Ertragsausfällen aufgrund oder 
infolge der Corona-Pandemie. 

 -  Eine Überbrückungshilfe ist ausgeschlossen, soweit 
Ertragsausfälle bereits durch andere – etwa staatliche  – 
Zuschussgewährungen (z.B. sog. „Corona-Hilfen“) 
oder etwa durch Versicherungsleistungen kompensiert 
werden können. 

 -  Als Referenzzeiträume gelten die Monate nach der 
Verkehrsfreigabe der Teilortsumfahrung der L 99 ohne 
Straßenbaumaßnahme in der Ortsdurchfahrt: Juli 2017 
bis August 2018 und Oktober 2019 bis Februar 2020. 

 - Der Beirat besteht aus mindestens drei Personen. 
 - Inkrafttreten: 1. November 2020.  
  Der Gemeinderat stimmte den modifizierten Richtlinien 

zu. Dieses sind veröffentlicht unter www.ortenberg.de.  
  
5. Gartenlaubenanlagen im Außenbereich  
  Bereits im Juni war dieses Thema Gegenstand einer 

nichtöffentlichen Sitzung. Die Aufnahme auf die Tages-
ordnung wurde seinerzeit aus der Bürgerschaft und 
Vertretern der Landwirtschaft (BLHV)  beantragt. Denn 
auf dem Gemeindegebiet gibt es mehrere Bereiche, die 
– teilweise seit Generationen – als Gartengrundstücke 
genutzt werden. Häufig lag dem eine kleingärtnerische 
Nutzung zugrunde, die Grundstücke sind eingezäunt 
und oft befindet sich eine Geschirrhütte dort. Typische 
Gebiete sind die Gewanne Griesacker, Pfeiffer, Duld, 
Hund. Dort ist aufgrund der Grundstücksgrößen, der 
kleinparzelligen Struktur und der häufig unzureichenden 
Erschließung eine wirtschaftliche landwirtschaftliche 
Nutzung kaum möglich. Von einem baurechtlichen 
Eingreifen gegen diese im Widerspruch zu bauplanungs-
rechtlichen Vorschriften stehenden Nutzungen (z.B. § 35 
BauGB) wurde daher in der Vergangenheit in der Regel 
abgesehen. 

  Bedingt durch den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft, wegfallende Eigennutzungen und einem erhöhten 
Nachfragedruck – insbesondere aus den Nachbar-
städten – sind in den letzten Jahren aber über das ganze 
Gemeindegebiet aus landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken Gartenhaus- und Freizeitanlagen 
entstanden. Nicht selten befinden sich auf blickdicht 

eingezäunten Grundstücken Gartenhäuser mit Aufent-
haltsräumen, Toiletten, Grillanlagen, Spielgeräten, Pools 
oder Naturteiche und Carport. Teilweise findet sogar 
Kleinviehhaltung (Schafe, Tauben, Hühner) statt. Es gibt 
Hundezwinger, Brunnenanlagen, Stromversorgung und 
Satellitenantennen. Neben liebevoll eingerichteten und 
sehr gepflegten Anlagen finden sich auch solche, die 
sehr verwahrlost sind oder gar Abfalllagerstätten. Da 
neue Vorhaben der Gemeinde oder dem Landratsamt 
aber weder angezeigt und schon gar nicht eine Geneh-
migung beantragt wird, werden diese in aller Regel erst 
dann bekannt, wenn sie bereits realisiert sind. In einigen 
Fällen, in denen die Verwaltung bereits im Vorfeld 
Kenntnis von den Vorhaben hatte, wurde in den letzten 
Jahren die Bauherrschaft auf die Unzulässigkeit hinge-
wiesen. Nicht immer wurde dies beachtet und diese 
Hinweise wurden ignoriert. In einigen Einzelfällen 
wurden – auf Anzeigen von Angrenzern oder aus der 
Bevölkerung – Rückbau verlangt oder durch das Land-
ratsamt zusätzlich Bußgeldverfahren eingeleitet. 

  Dennoch ist aber gerade in jüngster Zeit ein sehr deut-
licher Nachfragedruck festzustellen. 

  Dies mag mehrere Gründe haben: Die Nachfrage nach 
Kleingartengrundstücken in Offenburg ist wohl deutlich 
höher als das Angebot. Dies hat sicher eine gewisse 
Verdrängung in andere Gemeinden zur Folge. Die 
Wohnungsbautätigkeiten ohne eigenen Garten führen 
ebenso zu einer erhöhten Nachfrage im Außenbereich. 
Nicht zuletzt spielt sicherlich auch die Pandemie und 
der damit verbundene Wunsch nach einem „Plätzchen 
im Grünen“ eine Rolle. 

 Die rechtliche Situation: 
  Zum Schutz der Kulturlandschaft vor Zersiedelung und 

zur Erhaltung der Landschaft als Erholungsraum für die 
Allgemeinheit bestehen seit nahezu bald 90 Jahren (z.B. 
§ 3 Bauregelungsverordnung 1936, § 35 BBauG 1960) 
gesetzliche Regelungen, wonach bauliche Anlagen in 
der freien Landschaft, dem sogenannten Außenbereich, 
nur bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen errichtet 
werden dürfen (§ 35 BauGB). 

  Genehmigungsfrei zulässig im Außenbereich ist die 
Errichtung einer Geschirrhütte bis maximal 20 m³ Brutto-
Rauminhalt (Nr. 1 c, Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO). Sie 
muss jedoch den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
(Landesbauordnung, Baugesetzbuch) entsprechen. 
Eine Geschirrhütte ist ein Gebäude ohne Aufenthalts-
raum, Toilette und Feuerstätte, welche ausschließlich 
der Aufbewahrung der Geräte dient, die für die Bewirt-
schaftung des Grundstücks erforderlich sind. Es handelt 
sich dabei um einen kleinen Bau einfachster Ausfüh-
rung, der weder Fenster, noch Vordach noch eine 
Terrasse (mit oder ohne Überdachung) hat. 

  Für alle anderen Bauten ist eine Baugenehmigung erfor-
derlich. Diese kann aber in aller Regel nicht erteilt 
werden, da die Voraussetzungen als zulässige Vorhaben 
nach § 35 BauGB nicht vorliegen. Grundsätzlich sind 
Zäune und Einfriedungen im Außenbereich – nicht 
zuletzt zur Erhaltung des Lebensraums für das Wild - 
genehmigungspflichtig. 

 Konflikt: 
  Dem individuell nachvollziehbaren Bedürfnis der (Stadt-)

Bevölkerung oder von Menschen, die in ihrer Wohnung 
ohne eigenem Garten leben, nach einem Refugium „im 
Grünen“ stehen die Belange zum Schutz der Kulturland-
schaft vor Zersiedelung und zur Erhaltung der Land-
schaft als Erholungsraum für die Allgemeinheit sowie 
naturschutzrechtliche Belange entgegen. Diese manife-
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stieren sich insbesondere im grundsätzlichen Verbot der 
Außenbereichsbebauung nach § 35 BauGB. 

  Über die baurechtliche Unzulässigkeit hinaus und unge-
achtet der Schutzzwecke der Bewahrung der Kultur-
landschaft vor Zersiedelung und des Naturschutzes 
nehmen auch durch die Zunahme der Anlagen mehr und 
mehr Konflikte mit der Landwirtschaft zu, da diese 
Anlagen Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur beeinträchtigt. (vgl. § 35 Abs. 3 Nr. 6 BauGB). 
Der Badische landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) 
hat sich daher bereits mit einem „Brandbrief“ an die 
Gemeindeverwaltung gewandt. 

 Zusätzliche Problematik: 
  Wie bereits beschrieben werden die Vorhaben weder 

angezeigt und schon gar nicht eine Genehmigung bean-
tragt. Die Verwaltung erlangt oft erst Kenntnis, wenn sie 
bereits realisiert sind. Bei verpachteten Grundstücken 
ist es bereits schon sehr aufwändig, nur an die Kontakt-
daten der Bauherren zu gelangen, da die Grundstücke 
sich häufig im Eigentum von Rechtsgemeinschaften 
befinden und ein verantwortlicher Vertreter nicht greifbar, 
oder diese gar keine Kenntnis über die Identität der 
Pächter haben. 

  Vielfach bieten die Bauherren den Eigentümern aber 
auch Kaufpreise, die die üblichen Bodenpreise von 
landwirtschaftlichen Grundstücken deutlich über-
steigen. 

  Nahezu in allen Fällen ist bei den Bauherren keinerlei 
Verständnis oder Unrechtsbewusstsein festzustellen 
und es wird auf eine Gleichbehandlung mit bereits 
bestehenden - aber ebenso unrechtmäßigen - Nutzungen 
gepocht. 

 Mögliche Maßnahmen: 
  Um einem weiteren Ausufern zu begegnen, beschloss 

der Gemeinderat folgende Vorgehensweise: 
 1.  Man sollte verhindern, dass die Konflikte sich weiter 

verstärken und sollte daher nichts Neues entstehen 
lassen. Bei Anlagen, die aktuell im Entstehen begriffen 
sind, sollte der Bau durch die untere Baurechtsbe-
hörde (LRA) förmlich eingestellt werden, sofern die 
Bauherren auf die Ansprache der Gemeindeverwal-
tung keine Einsicht zeigen. 

 2.  Insbesondere bei Nutzungen wie Tierhaltung, Abfall-
lagerungen oder massiven Versiegelungen sollte der 
Rückbau geprüft werden. 

 3.  Alle Eigentümer für solche Anlagen geeigneter land-
wirtschaftlicher Grundstücke im gesamten Gemein-
degebiet sollten angeschrieben und über die recht-
liche Situation aufgeklärt werden sowie die Kontakt-
daten der Pächter abgefragt werden. 

 4.  Eigentümern, die ihre Grundstücke verkaufen wollen, 
sollte angeboten werden, dass die Gemeinde diese – 
zum üblichen Preis (Bodenrichtwert) – erwirbt. Alter-
nativ bietet sich die Gemeinde als Pächter an. Auf den 
Erwerbs- bzw. Pachtgrundstücken könnten mehrjäh-
rige Wildblumenwiesen angelegt werden. 

  
6.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöf-

fentlichen Sitzung   
 Am 21. September 2020:
 •  Ein Antrag auf Beseitigung des Baumbestandes beim 

Urbansbrunnen (vor Reihenhäuser Bühlweg 2) wurde 
abgelehnt.

 •  In nächster Zukunft soll das Gelände hinter dem alten 
Rathaus nicht für eine Bebauung überplant werden.

 •  Die Festhalle steht künftig auch als Proberaum zur 
Verfügung.

7. Verschiedenes/Mitteilungen  
  Der Bürgermeister informierte weiter über folgende 

Punkte: 
 • Nächste Sitzung: 16. November 2020.
 •  Eine Vorstellung des Hiebsplanes für den Gemeinde-

wald für den Haushaltsplan 2021 ist nicht erforderlich, 
da dieser in schriftlicher Form vorliegt.

 •  In Stotzheim wird pandemiebedingt auf die Feier zum 
Heldengedenktag am 11. November verzichtet.

 •  Vor wenigen Tagen wurde in der Gymnastikhalle in der 
Schule der Einbau einer drehbaren Spiegelwand fertig 
gestellt. Die Maßnahme wird aus dem LEADER-
Programm mit 80% Fördersatz gefördert.

 
8.  Wünsche und Anträge  
  Aus der Mitte des Gemeinderates wurden einige 

Wünsche und Anfragen vorgebracht. 
  
Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.   
Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentli-
chen Sitzungen ist den Einwohnern gestattet (§ 38 Absatz 2 
Satz 4 der Gemeindeordnung). Dies ist im Bürgermeisteramt 
jederzeit während der Öffnungszeiten oder nach Terminver-
einbarung möglich. 

 

Die Blumensaison ist zu Ende 

Wir bedanken uns bei allen freiwilligen Helfern, die durch die 
uneigennützige Pflege der Blumen im Dorf dazu beigetragen 
haben, das Ortenberger Ortsbild im vergangenen Sommer 
zu verschönern. 
Insbesondere bedanken wir uns bei den „Paten“, die die 
Blumenkästen in dankenswerter Weise gepflegt und 
gegossen haben. 
 

Mitteilungen 
Landratsamt Ortenaukreis

10 Jahre Donnerstags in der Ortenau – Genuss mit allen 
Sinnen 
Der „Donnerstag in der Ortenau“ ist ein beliebter Event-Tag 
im Kreisgebiet, der in diesem Jahr zehntes Jubiläum feiert! 
Die vielfältigen Veranstaltungen laden dazu ein, die kulina-
rischen und kulturellen Besonderheiten der Region zu 
entdecken. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der 
aktuellen Situation im Rahmen der Corona-Pandemie, einige 
Veranstaltungen nur unter bestimmten Auflagen stattfinden 
können. Nähere Informationen zu möglichen Auflagen 
erfahren Sie direkt beim jeweiligen Veranstalter. 
Am 05. November findet folgende Veranstaltungen statt:  
Gengenbach: Offene Weinprobe 
Erleben Sie Weine mit Herz und Hand! Treffpunkt: 16.30 Uhr, 
Am Winzerkeller 2, 77723 Gengenbach. Die Kosten betragen 
7 Euro. Infos und Voranmeldung bis zum Vortag der Veran-
staltung unter 0780 396580 oder info@weinmanufaktur-
gengenbach.de, max. 10 Teilnehmer. 
  

Neue Frauenselbsthilfegruppe zum Thema Wechseljahre 
Für jede Frau ist es irgendwann soweit – die Wechseljahre 
melden sich mit tiefgreifenden hormonellen Veränderungen. 
Nicht allen Frauen geht es dabei gut. Dabei haben die Wech-
seljahre viele Gesichter – sowohl hinsichtlich der Intensität 
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und der Vielzahl möglicher Beschwerden als auch in deren 
Behandlung. 
Auf Initiative von Betroffenen soll im Ortenaukreis hierzu 
eine Selbsthilfegruppe gegründet werden. Ziel der Gruppe 
ist es, einen Austausch im geschützten Rahmen zu ermögli-
chen. Angesprochen werden sollen nicht allein die „akut 
Betroffenen“, sondern insbesondere auch diejenigen, 
welche die Folgebeschwerden der Wechseljahre bereits 
überwunden haben. Gerade diese Frauen können mit ihren 
Erfahrungen gegebenenfalls für Angstabbau und bestenfalls 
für Mut und Hoffnung in dieser besonderen Zeit sorgen. 
Interessierte erhalten weitere Informationen zur geplanten 
Gruppe bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen des 
Ortenaukreises unter Telefon 0781 805 9771. 
  

Der kluge Mann schafft Vorrat an 
Freie Sonderführung, Offene Werkstatt für Familien und 
Stillezeit 
Sonntag, 25. Oktober, 11 bis 17 Uhr 
Gutach – Traditionelle Vorratshaltung und Vorbereitungen 
für den nahenden Winter sind Thema am Sonntag, den 25. 
Oktober, im Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbau-
ernhof in Gutach. Eine freie Sonderführung, ein Familienmit-
machprogramm, Handwerksvorführungen sowie eine 
Andacht zum Tagesabschluss stehen auf dem Programm. 
Einblicke in die Haltbarmachung von Lebensmitteln in 
früherer Zeit gibt Museumsmitarbeiter Hans Deusch am 
Sonntag um 11 Uhr. Unter dem Motto „Der kluge Mann 
schafft Vorrat“ erklärt er beim Rundgang über das Muse-
umsgelände die traditionellen Methoden und Möglichkeiten 
der Aufbewahrung und Konservierung von Lebensmitteln. 
Die Teilnehmeranzahl an der Sonderführung ist beschränkt. 
Eine Teilnahme ist mit Voranmeldung unter 07831 – 93 56 0 
oder über das Anmeldeformular im Kalender auf der Home-
page www.vogtsbauernhof.de möglich. 
In der Offenen Werkstatt für Familien steht an diesem Tag 
ein Vogelhäuschen auf dem Programm. Von 11 bis 16 Uhr 
können die jungen Museumsgäste den Tieren unter muse-
umspädagogischer Anleitung einen Unterschlupf für den 
Winter bauen. Die Teilnehmerzahl ist stündlich auf je zehn 
Kinder mit maximal einer Begleitperson pro Kind beschränkt. 
Eine Teilnahme ist mit Voranmeldung und vor Ort möglich. 
Von 11 bis 17 Uhr sind außerdem die Strohschuhmacher 
und die Schnapsbrennerin vor Ort und präsentieren ihr tradi-
tionelles Handwerk. 
Unter dem Titel „Hörbar leise – Spürbar lebendig“ findet um 
17 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison eine Stillezeit zum 
Tagesausklang statt. Mit leisen Worten, Licht und Klang 
verabschiedet Pfarrer Hans-Michael Uhl aus Hausach die 
Besucher in den Abend. Ein wohltuender Moment in der 
besonderen Umgebung zwischen Hof und Kapelle, zwischen 
Sonntag und Werktag, Freizeit und Alltag. 
  

Deponien und Wertstoffhöfe öffnen mit Beginn der Winter-
zeit erst um 8 Uhr  
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis teilt mit, 
dass die Deponien und Wertstoffhöfe mit Beginn der Winter-
zeit (MEZ) ab Montag, 26. Oktober 2020, morgens erst 
wieder um 8 Uhr öffnen. Die Mittagspause von 12:30 bis 13 
Uhr und das Ende der Öffnungszeiten werktags um 16:45 
Uhr und samstags um 13 Uhr bleiben unverändert. 
Die Deponien und Wertstoffhöfe Achern-Maiwald, „Vulkan“ 
in Haslach im Kinzigtal, Kehl-Kork, Lahr-Sulz, Neuried-
Altenheim, Oberkirch-Meisenbühl, Offenburg-Rammers-
weier, Schutterwald-Höfen und Seelbach-Schönberg sind 
von Montag bis Freitag von 8 bis12:30 Uhr und 13 bis 16:45 
Uhr sowie jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. 

Die Deponie und der Wertstoffhof „Kahlenberg“ in Rings-
heim sind von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 
Uhr sowie jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. 
Die Deponie und der Wertstoffhof Schwanau-Ottenheim 
sind Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12:30 Uhr und 13 bis 
16:45 Uhr sowie jeden 1. Samstag im Monat von 8 bis 13 Uhr 
geöffnet. Der erste Samstag im November ist der 7. 
November. 
Die Deponie und der Wertstoffhof Offenburg-Zunsweier sind 
mit Beginn der Winterzeit nur noch jeweils am ersten und 
dritten Samstag des Monats von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Dies 
sind im November der 7. und der 21. November. 
Alle Öffnungszeiten sind auf der Rückseite des Abfallabfuhr-
kalenders zu finden oder können auf der Internetseite der 
Abfallwirtschaft www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de und 
auf der neuen und kostenlosen AbfallApp Ortenaukreis 
nachgelesen werden. 
  

Online-Vortrag des Ernährungszentrums Ortenau: Die 
süße Versuchung – Zucker und andere Süßungsmittel 
Die Lust auf die Geschmacksrichtung süß ist angeboren und 
die süße Liebe bleibt vielen bis ins hohe Alter erhalten. Ein 
maßvoller Verzehr von Süßem ist nicht ungesund. Doch was 
bedeutet dies in der Praxis? Können wir und unsere Kinder 
ein gesundes Genießen erlernen? Zucker ist auch nicht 
gleich Zucker. Welche Süßungsmittel werden uns ange-
boten und wie sind sie zu beurteilen? Auf diese Fragen und 
mehr geht die freie Referentin des Ernährungszentrums 
Ortenau, Dr. Silke Bauer, in ihrem 90-minütigen Vortrag ein. 
Das Ernährungszentrum Ortenau lädt alle Interessierten am 
Dienstag, 10.November 2020, um 18 Uhr zum Online-Vortrag 
„Die süße Versuchung – Zucker und andere Süßungsmittel“ 
ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden 
per E-Mail zugeschickt. Eine Anmeldung ist bis spätestens 
Montag, 0.November 2020, unter Telefon 0781 805 7100 
oder via E-Mail an ernaehrungszentrum@ortenaukreis.de 
erforderlich. 
  
  

Stadt Offenburg

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungs-
gemeinschaft Offenburg mit den Gemeinden Durbach, 
Hohberg, Ortenberg und Schutterwald 
  

nach § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes 
gemäß  

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  
 

Offenlagebeschluss 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 
Offenburg hat am 19.10.2020 beschlossen, die dritte Ände-
rung des Flächennutzungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. 
Ziel der Planung / Geltungsbereich 
Ziel der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrecht-
lichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für den Neubau eines 
Klinikums in Offenburg im Bereich nordwestlich des Gewer-
begebiets Holderstock. Im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan ist ein Teil der Fläche bisher als gewerbliche 
Baufläche dargestellt. Die restliche Fläche ist bisher als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die gesamte 
Fläche von 20 ha soll zukünftig als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung Klinikum dargestellt werden. 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungs-
plans befindet sich nordwestlich der Offenburger Kernstadt 
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und grenzt direkt an die bestehende Bebauung des Gewer-
begebiets Holderstock an. Jeweils durch einen Grünzug 
getrennt, befindet sich die Ortschaft Bohlsbach nördlich 
bzw. nordöstlich und die Ortschaft Bühl nordwestlich des 
vorgesehenen Klinikstandorts. Der geplante Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von 20 ha. 
Der Geltungsbereich ist aus dem abgedruckten Lageplan 
ersichtlich. 
  

  
Bürgerbeteiligung 
Der Entwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung 
und dem Umweltbericht sowie Fachgutachten und Stellung-
nahmen der Behörden zu umweltrelevanten Aspekten 
können in der Zeit 
  

vom 02.11.2020 bis einschließlich 04.12.2020 
  
im Internet auf der Homepage der Stadt Offenburg unter 
www.offenburg.de/offenlage aufgerufen werden. 
Es sind in den Unterlagen im Internet Informationen zu 
folgenden umweltrelevanten Aspekten verfügbar:
• Umweltbericht mit Gebietssteckbrief zur Änderungsfläche 

mit Angaben zur Gebietscharakteristik, rechtlich-admini-
strativen Vorgaben, besonderen ortsspezifischen Umwelt-
zielen, Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten, 
Betroffenheit der Umweltaspekte (Mensch, Arten/Biotope, 
Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Kultur- u. Sach-
güter).

• Hinweise zu Vermeidung, Minderung und Kompensations-
erfordernis nachteiliger Auswirkungen und zu arten-
schutzrechtlichen Aspekten. Einstufung der Verträglich-
keit des Gebiets bei Umsetzung von Kompensationsmaß-
nahmen.

• Ergebnisse der faunistischen Erfassungen aus 2017, 2019 
und 2020 mit Maßnahmenvorschlägen zur Vermeidung 
des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG.

• Schalltechnische Ersteinschätzung
• Umweltinformationen aus verfügbaren Stellungnahmen 

der Behörden und Träger öffentlicher Belange:
• Vorliegen einer Waldinanspruchnahme von ca. 0,49 ha. 

Sofern durch eine Bauleitplanung Waldflächen überplant 
werden, wird für diese Flächen im Rahmen der Bauleitpla-
nung eine Waldumwandlungserklärung erforderlich.

• Das zukünftige Baugebiet wird mit Schallimmissionen 
durch die nördlich gelegenen Sportanlagen, durch 
Betriebe, insbesondere im Geltungsbereich der Bebau-
ungspläne „Holderstock“, „Industriegebiet Nord“ und „Im 
Seewinkel“ sowie Verkehrslärm, maßgeblich der B3 und 
der Rheintalbahn belastet.

• Hinweis auf das Vorkommen der besonders geschützten 
Büschelnelke und des streng geschützten Eichenbocks 
im Bereich des südwestlichen Kasernenareals. 

 
Die Unterlagen können auch im Technischen Rathaus, 
Bürgerbüro Bauen, Wilhelmstraße 12, 77654 Offenburg 
eingesehen werden. Für die Einsichtnahme ist es derzeit 
aufgrund der Corona-Pandemie notwendig, dass Sie vorab 
im Bürgerbüro Bauen telefonisch einen Termin vereinbaren. 
Hierzu können Sie sich während der Öffnungszeiten unter 
Tel.: 0781- 82 3000 anmelden. Die Öffnungszeiten lauten wie 
folgt: Montag bis Donnerstag 08.00 – 17.00 Uhr, Freitag 
08.00 – 13.00 Uhr. Eine persönliche Beratung kann leider 
derzeit nur telefonisch stattfinden. Bitte beachten Sie, dass 
zur Einsichtnahme eine Mund- und Nasenbedeckung vorge-
schrieben ist. 
In dieser Zeit können Anregungen schriftlich vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Eine schriftliche Benachrichtigung der betroffenen und 
beteiligten Grundstückseigentümer erfolgt nicht. 
  
Offenburg, den 21.10.2020 

Marco Steffens 
Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses der Verwal-
tungsgemeinschaft Offenburg 

 
Finanzamt

Schließung der zentralen Informations- und Annahmestellen 
ab 20. Oktober 2020 
Wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen hat das 
Landeskabinett die dritte und damit höchste Corona-Warn-
stufe ausgerufen. Die Steuerverwaltung Baden-Württem-
berg hat sich deshalb dazu entschlossen, die Zentralen 
Informationsund Annahmestellen der Finanzämter für den 
allgemeinen Besuchsverkehr ab dem 20. Oktober 2020 
erneut bis auf weiteres zu schließen. 
Bürgerinnen und Bürger können bei ihrem Finanzamt einen 
Termin für ein telefonisches Gespräch vereinbaren. In ganz 
besonderen Ausnahmefällen kann nach vorheriger Termin-
vereinbarung auch ein Besuch im Finanzamt ermöglicht 
werden. Bürgerinnen und Bürger können außerdem das 
Kontaktformular ihres für sie zuständigen Finanzamts 
verwenden. Damit steht neben ELSTER und DE-Mail ein 
weiteres Angebot einer sicheren und kostenfreien Übermitt-
lung von Nachrichten zur Verfügung. Auch Anlagen können 
bis zu einer Größe von 15 MB angefügt werden. Sollte dies 
nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, das Kontaktfor-
mular mehrmals auszufüllen und zu übermitteln. 
Bei der Verwendung des Kontaktformulars stehen verschie-
dene Auswahlfelder zur Verfügung, anhand derer eine 
schnelle Zuordnung zur richtigen Ansprechpartnerin oder 
zum richtigen Ansprechpartner erfolgen kann. Zur Auswahl 
stehen beispielsweise die Themen „Belege“, „Einspruch“ 
oder „Umsatzsteuervoranmeldung“. Die Eingaben werden 
dabei unter Einhaltung des Steuergeheimnisses und des 
Datenschutzes sicher an das Finanzamt übermittelt. Das 
Kontaktformular finden Sie unter folgenden Link: https://
Kontakt.fv-bwl.de 
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Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürge-
rinnen und Bürger außerdem den Steuerchatbot der baden-
württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung 
nehmen. Der Chatbot steht unabhängig von den Service-
zeiten des jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an 
sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Den virtuellen 
Assistenten in Sachen Steuern erreichen Sie unter steuer- 
chatbot.digital-bw.de . 
Zusätzlich hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg 
Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils 
dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun 
ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Die 
Videos klären auf und geben gleichzeitig eine kurze Anlei-
tung, wie das gewünschte Ziel umzusetzen ist. Den Link zu 
den Erklärvideos finden Sie im Internet auf der Startseite der 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe und dem Ministerium für 
Finanzen Baden-Württemberg. 
 

Polizeipräsidium Offenburg 

Am Sonntag, den 25. Oktober 2020 findet der landesweite 
Tag des Einbruchschutzes statt.  Hierzu kommt das Informa-
tionsfahrzeug (IFZ) des Landeskriminalamts Baden-Württ-
emberg in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 
Offenburg. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr können 
sich Bürger kostenlos auf dem Rathausplatz in Bühl zum 
Thema „Einbruchschutz“ informieren. Bei den Fachberatern 
des Polizeipräsidiums Offenburg und des Landeskriminal-
amts können hierbei auch Beratungstermine an ihrem 
Wohnort vereinbart werden. 
  
Tipp der Polizei: Dunkle Jahreszeit - helles Licht! 
Bald ist Winterzeit: Radfahrer und Fußgänger sind für Auto-
fahrende oft unsichtbar. Abhilfe ist einfach: Zuverlässig 
funktionierende Fahrrad-Beleuchtung, reflektierende 
Westen oder Klackbänder. Helle Kleidung und Reflektoren 
schützen – in jedem Alter! 
Infos: www.gib-acht-im-verkehr.de 
  
 

Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft  

Baden-Württemberg: 

Informationsveranstaltungen zum Wolf im Schwarzwald 
Anlässlich der Zuwanderung des zweiten Wolfs im Schwarz-
wald und der Ausweisung eines neuen Fördergebiets 
Wolfsprävention veranstaltet das Umweltministerium in 
Kooperation mit dem FVA-Wildtierinstitut im November 2020 
mehrere Informationsveranstaltungen. Expertinnen und 
Experten bieten Information und die Möglichkeit zum 
Austausch über die Themenfelder Wolf und Mensch, 
Biologie, Monitoring, Herdenschutz, Förderung und Jagd 
an. 
Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie sind im neu ausgewiesenen 
Fördergebiet an sechs Orten je zwei Veranstaltungen 
geplant. Die zweistündigen Veranstaltungen beginnen 
jeweils um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. 
Folgende Termine werden angeboten:
• 12. November 2020, St. Märgen
• 13. November 2020, Häusern
• 17. November 2020, Gengenbach
• 18. November 2020, Pforzheim-Büchenbronn
• 25. November 2020, Elzach
• 26. November 2020, Schopfheim

Die Veranstaltungen richten sich an die interessierte Bevöl-
kerung. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Platzkontingent 
begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung zwingend erforder-
lich. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsrege-
lungen und die Anmeldedaten werden 14 Tage aufbewahrt. 
Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist der 05. 
November 2020. Anmeldung und weitere Informationen im 
Internet unter https://um.baden-wuerttemberg.de/info-
veranstaltung-wolf. 
 

Kindergarten, Schule 
und Weiterbildung

Weitere Schulen 
Gewerbliche Schule Lahr 

Weiterbildung! Weiterbildung! 
Die Gewerbliche Schule Lahr bietet 
Interessenten nachfolgenden Weiter- 
bildungslehrgang an: 
  
Mappenvorbereitungskurs 
für das dreijährige Berufskolleg Grafikdesign: 
• 1. Mappenvorbereitungs-
 
 Termin am 04.11.2020 
  
 Außenstelle Westend 
 Martin-Luther-Str. 24 
 77933 Lahr 
 Beginn: 17:30 Uhr (W155) 
  
Informations- und Anmeldeunterlagen 
erhalten Sie von der Gewerblichen Schule Lahr, Tramplerstr. 
80, 77933 Lahr  
 

IHK

Erneute Kontrollen an den Grenzen können der Wirtschaft 
schaden 
Die weiter steigenden Corona-Zahlen lassen in der Region 
Südlicher Oberrhein Befürchtungen aufkommen, dass die 
Grenze nach Frankreich für die Wirtschaft erneut zu einer 
Hürde werden könnte. Zwar ist keine Grenzschließung wie 
im Frühjahr geplant, doch auch geplante Kontrollen in der 
Grenzregion um Grand Est könnten Berufspendler erneut 
vor Herausforderungen stellen, fürchtet die IHK.  
Die Region Grand Est wird voraussichtlich am Freitagabend, 
16. Oktober, wegen stark steigender Corona-Zahlen vom 
Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt. Dies 
berichten französische Medien unter Berufung auf den fran-
zösischen Abgeordneten Christophe Arend, Vorsitzender 
der deutsch-französischen Parlamentarischen Versamm-
lung. Die Grenzen sollen geöffnet bleiben. Zudem sind keine 
systematischen Grenzkontrollen wie im Frühjahr dieses 
Jahrs geplant. Die 12.000 französischen Pendler, die in 
Betrieben am südlichen Oberrhein arbeiten, können also 
weiterhin über die Grenze an ihre Arbeitsstätte fahren. Stich-
proben-Kontrollen in der Grenzregion um Grand Est sind 
jedoch wieder möglich. „Wir hoffen, dass diese Kontrollen 
keine so langen Wartezeiten auf sich ziehen, wie wir sie bei 
den Grenzschließungen im Frühjahr hatten“, sagt Dr. Dieter 
Salomon, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberr-
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hein. „Ungehinderter Waren-, Personen- und Güterverkehr 
ist nach den letzten Monaten, die der Wirtschaft enorm 
geschadet haben, wichtiger denn je. Daher hoffen wir auf 
weiterhin offene Grenzen und unkomplizierte Regelungen“, 
betont Salomon. Deutschen Arbeitgebern, die Grenzgänger 
aus der Région Grand Est beschäftigen, empfiehlt die IHK, 
ihren Arbeitnehmern einen Beschäftigungsnachweis auszu-
stellen. 
  

Vereine und Organisationen

Feuerwehr Ortenberg
www.ffw-ortenberg.de

Einsatz 15.10.2020 - Personenrettung über Drehleiter 
Am Donnerstag, ca. 13:50 Uhr, wurden wir zur Unterstüt-
zung des Rettungsdienstes gerufen. Nach einer Reanima-
tion musste die Person über die Drehleiter aus einer Dach-
geschosswohnung geholt werden. 
  
Einladung zur 146. Jahreshauptversammlung 
Am kommenden Montag, 26. Oktober 2020 findet um 19.30 
Uhr unsere 146. Jahreshauptversammlung in der Schloss-
berghalle statt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Jahreshauptver-
sammlung im Frühjahr abgesagt und findet nun in verkürzter 
Form und ausschließlich für die Mitglieder der Einsatzabtei-
lung statt. Bitte alle in Ausgehuniform erscheinen. Einge-
laden sind außerdem unser Bürgermeister Markus Vollmer 
und die Mitglieder des Gemeinderates. 
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Kommandanten
2. Neuwahlen Kommando und Feuerwehrausschuss
3. Beförderungen und Übernahmen in die Feuerwehr
4. Verschiedenes
 
Der Feuerwehrausschuss 
 

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

Wohngemeinschaft Storchennest  - ein Zimmer frei 
Pflege- und betreuungsbedürftige Interessierte zum Bezug 
eines Zimmers mit barrierefreiem Bad in der Wohngruppe 
„Storchennest“ im Seniorenzentrum Sternenmatt in Orten-
berg melden sich bitte unter Telefon 0781 / 970 633 00 
(Geschäftsstelle, Anrufbeantworter, Ihr Anliegen wird weiter-
geleitet; Frau Rieder als direkte Ansprechperson ist noch 
krankheitsbedingt verhindert). 
Derzeit ist ein Zimmer noch nicht vergeben. 
Bei (langfristigen) Interesse beraten wir Sie gerne und 
schreiben Sie, wenn Sie dies möchten, auf eine Warteliste. 
Wir informieren Sie dann stets kurzfristig, wenn ein Zimmer 
frei ist. 
Projekt Nachbarschaftshilfe / ambulante Dienste  
Bei Interesse schreiben Sie eine Email an: ambulante-
dienste@sono-ortenberg.de oder rufen unter 0781/97 05 89 
88 an (Krankenvertretung von Frau Rieder). 
Weitere Kontaktmöglichkeiten:  
Homepage www.sono-ortenberg.de ; 
Email- Adresse: info@sono-ortenberg.de (wird an den 
Vorstand weitergeleitet); 

Tel. Nr. der Geschäftsstelle: 97 06 33 00 (in der Regel Anruf-
beantworter; bitte teilen Sie Ihr Anliegen mit, wir rufen 
zurück) 
Sprechzeiten Di und Do, jeweils von 10-13 Uhr (Doris 
Schlichte) im Untergeschoss des Rathauses hier befindet 
sich neben dem Büro auch ein Briefkasten. 
Postalisch erreichbar: SoNO e.V., Untere Matt 5, 77799 
Ortenberg 
  

Mitgliederversammlung erneut abgesagt! 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner, 
eigentlich sollte hier nachfolgend die Einladung und Tages-
ordnung zu unserer nachzuholenden Mitgliederversamm-
lung für Freitag, den 30.10.2020 stehen. 
Bereits am vergangenen Freitag wurde dieser Termin im 
Offenburger Tageblatt so veröffentlicht. Auch in unserem 
derzeit an unsere Mitglieder in Zustellung befindlichen TVO-
Aktuell Nr. 69 wird zu dieser Versammlung eingeladen. Des 
Weiteren wurden alle zu Ehrenden per Einladungsschreiben 
über die Versammlung informiert. 
Aufgrund der rasanten Entwicklung der Pandemiezahlen 
und der inzwischen ausgerufenen „Dritten Pandemiestufe“ 
haben wir uns nun erneut dazu entschlossen, die Mitglieder-
versammlung abzusagen. Diese wird in 2020 nicht mehr 
stattfinden. Zu einem neuen Termin in 2021 werden wir uns 
zu gegebener Zeit rechtzeitig melden. 
Trotz anstehender Wahlen ist der TVO natürlich weiterhin 
voll handlungsfähig, bleibt doch lt. Satzung der Gesamtvor-
stand im Amt bis der neu gewählte Gesamtvorstand sein 
Amt antritt. (Da sich der jetzige Vorstand komplett zur 
Wiederwahl stellt, ist dies auch problemlos umsetzbar.) 
Die Sportlerehrungen werden wir, sofern nicht schon 
geschehen, in den nächsten Tagen in den Trainingsstunden 
abhalten und den zu ehrenden Mitgliedern in den nächsten 
2 Wochen die Urkunde und das Präsent im Rahmen eines 
kurzen, coronakonformen Besuches zuhause vorbeibringen. 
Die Kassenprüfung konnte noch „vor Corona“ am 10.02.20 
stattfinden, wobei unserem Kassierer auch dieses Mal eine 
tadellose Arbeit bescheinigt wurde. Nicht zuletzt dank 
unseres Fördervereins konnten wir das Jahr 2019 mit einem 
positiven Ergebnis abschließen. Die Berichte des Vorstandes, 
die Entlastung, die Satzungsänderung, etc. müssen notge-
drungen bis 2021 warten. 
Allerlei Informatives kann wie gewohnt unserem TVO-Aktuell 
entnommen werden, welches im Übrigen auch unter www.
tvortenberg.de abrufbar ist. 
Bei Fragen bitte einfach melden: 
Dieter Harter / Vorsitzender Öffentlichkeit 
vorstand@tvortenberg.de; Tel.: 0781-39649 
oder 
Angelika Kraus / Geschäftsstelle 
geschaeftsstelle@tvortenberg.de; Tel.: 0179-4760027 
  
Neue Einschränkungen im Vorschul-Kinderturnen 
Leider wurden die Corona-Maßnahmen wieder verschärft. 
Das bedeutet für unser Turnen, dass wir ab sofort nur noch 
mit 8 Kindern pro Drittel in strickt getrennten Gruppen 
turnen dürfen. Wir haben die Anmeldemaske im Internet 
(www.tvortenberg.de) entsprechend angepasst. 
Wir möchten, solange das gemeinsame Turnen noch 
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möglich ist, den Kindern das Angebot auch mit der geringen 
Teilnehmerzahl ermöglichen. 
Bitte vergleichen Sie nicht das freie Turnen der Kinder mit 
anderen Sportangeboten, bei denen noch mehr Teilnehmer 
möglich sind. Die Zahlen hängen vom jeweiligen Sportan-
gebot und den gegebenen Möglichkeiten ab. 
Wir werden Ihnen das für uns bestmögliche Angebot bieten!
 
Volleyball Damenmannschaft
Letzten Sonntag hätte es in der Schlossberghalle heiß 
hergehen sollen: Angesetzt war der erste Spieltag der 
Volleyball-Damenmannschaft des TV Ortenberg gegen den 
FT 1844 Freiburg 3. Unser Team bereitete sich mit unserem 
motivierten Trainer Stefan Schubert schon lange auf die 
neue Saison 2020/21 vor, in der wir in der Bezirksklasse 
spielen. Wir fieberten motiviert und mit großem Kampfgeist 
unserem Spiel entgegen, in dem wir hätten zeigen können, 
was in uns steckt. Am Freitagnachmittag aber kam dann die 
Nachricht von oben: Der Südbadische-Volleyballverband 
(kurz: SBVV) hat sich aufgrund der steigenden Zahlen der 
Coronainfektionen dazu entschlossen, an diesem Wochen-
ende alle Spieltage vorerst ausfallen zu lassen. Wie es 
weitergehe, wisse man noch nicht, man müsse eben 
weiterhin die Zahlen abwarten, und die Regelungen der 
Landesregierung einhalten.
Enttäuscht über den abgesagten Spieltag, aber mit 
Verständnis über diese Entscheidung trainieren wir nun 
weiter und hoffen darauf, dass die Saison mit einem ausge-
arbeiteten Konzept stattfinden kann. Genaue Angaben oder 
Aussagen können bislang aber noch nicht getroffen werden.
Wir werden euch im Gemeindeblatt, auf der Homepage und 
auch auf der Social-Media-Plattform „instagram“ auf dem 
Laufenden halten. Unser Account dort heißt: volleyball.
ortenberg.
Wir hoffen, euch bald wieder in der Halle sehen zu können 
und zählen auf eure Unterstützung!
Euer Volleyball-Damenteam 
 

Sportverein Ortenberg
www.svortenberg.de

SVO holt einen Punkt in Welschensteinach 
In einem umkämpften Spiel trennte sich der SVO mit einem 
2:2 gegen den DJK Welschensteinach. Dabei legte der SVO 
los wie die Feuerwehr und kam durch den starken Hassan 
Chahour nach einer schönen Kombination mit seinem 
Bruder Khalil Chahour zur ersten Chance des Spiels. Der 
SVO blieb am Drücker und konnte durch eine tolle Einzellei-
stung von Khalil Chahour verdient in Führung gehen. Danach 
verflachte die Partie und Welschensteinach kam besser ins 
Spiel. Der SVO konnte den Druck der Anfangsphase nicht 
mehr aufbauen und lud die DJK durch mehrere Abspielfehler 
im Spielaufbau zu Chancen ein, welche die Welschenstein-
acher allerdings nicht nutzen konnten bzw. schlampig 
ausspielten. In der 41. Spielminute setzte sich der Welschen-
steinacher Spielertrainer Jonathan Kalt stark durch und 
erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich. Mit diesem 
Ergebnis ging es in die Pause. 
Nach der Halbzeit verlief die Partie weitestgehend ausgegli-
chen, wobei das Team aus Welschensteinach etwas gefähr-
licher war und in der 64. Spielminute nach einem Getümmel 
im Strafraum das 2:1 durch Nicolei Beha erzielte. 
Der SVO zeigte sich beeindruckt und ließ sich durch viele 
kleinliche Pfiffe des Schiedsrichters aus der Ruhe bringen. 
So war es zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend als 
Spielertrainer Bastian Simon nach klasse Vorarbeit von 
Hussein Chahour in der 85. den Ausgleich erzielte. Nun war 
der SVO gewillt den Sieg einzufahren und hatte durch Simon 

auch noch die Chance zum Lucky Punch. Nach einem Frei-
stoß von Pascal Hechler setzte er einen Kopfball nur Zenti-
meter neben den Pfosten. 
Somit endete das Spiel mit einem 2:2, was insgesamt auch 
in Ordnung ging. 
Der SVO zeigte gegen kämpferisch starke Welschenstein-
acher eine geschlossene Mannschaftsleistung. 
Die Zweite Mannschaft verlor ihr Spiel mit 5:4 gegen die 
Reserve von Welschensteinach. Die Tore für den SVO 
erzielten Thomaz, 2x Tanriverdi und Kuolt. 
  
Sonntag, 25.10.2020 
12.30 Uhr SV Ortenberg 2 – SV Oberwolfach 3 
15.00 Uhr SV Ortenberg – SV Oberwolfach 2 
  
Spielpaarungen Jugend 
Freitag, 23.10.2020 
19.30 Uhr A, SG Ortenberg – SG Ödsbach 
Samstag, 24.10.2020 
11.00 Uhr E2, SG Ortenberg 2 – SC Offenburg 2 
11.15 Uhr B2, SG Schwanau – SG Zunsweier 2 
12.15 Uhr E1, SG Ortenberg – SC Offenburg 
13.30 Uhr D2, SG Oppenau 2 – SG Elgersweier 2 
13.30 Uhr C1, SG Berghaupten – SG Elgersweier 
14.00 Uhr B1, SG Zunsweier – FV Schutterwald 
16.00 Uhr C2, SG Acher-Rench – SG Elgersweier 2 
 

Schützengesellschaft Ortenberg
www.sg-ortenberg.de

Vereinsmeisterschaften  
Die VM in den Sonderdisziplinen, die nicht in Ortenberg 
geschossen werden können wie Sportpistole, Freie Pistole, 
KK-3-Stellung, KK-liegend, KK-Auflage, Vorderlader, usw. 
sollten wetterbedingt noch im Oktober absolviert werden. 
Für die Auswahl der Schießstände sind die Schützen selbst 
verantwortlich. Die Scheiben sind nach dem Wettkampf an 
Sportwart Bernd Schille abzugeben. 
Die Luftgewehr- und Luftpistolenvereinsmeisterschaften 
werden in der Zeit vom 23.11. bis 10.12.2020 durchgeführt. 
Die Bogen-VM in der Halle ist auf Sonntag, 22.11.2020 termi-
niert. Das Einschießen beginnt um 9:00 Uhr. Wegen der 
Standeinteilung (mit entsprechendem Abstand) bitte bei 
Sportwart Bernd Schille anmelden. 
  
Königsschießen 
Das am Sonntag, 25.10.2020 geplante Königsschießen mit 
anschließendem Rehessen ist pandemiebedingt abgesagt. 
  
Arbeitseinsatz 
Am kommenden Samstag, 24.10.2020 wird ab 9:00 ein 
großer Arbeitseinsatz durchgeführt. 
Hierbei werden die Renovierungsarbeiten an den Giebel-
wänden im Bogenunterstand weiter geführt. 
  
Termine: 
Fr. 23.10.2020, 19:30 Uhr - Besprechung über die Durchfüh-
rung der Kreismeisterschaft Bogen/Halle im Schützenhaus 
der SSG Hohberg 
Sa. 24.10.2020, 9:00 Uhr - Arbeitseinsatz im Freigelände 
So. 22.11.2020, 9:00 Uhr – Bogen-VM in der Halle 
Mo. 23.11.2020 bis Do. 10.12.2020 – LG- / LP-VM 
  
GUT SCHUSS  & ALLE INS GOLD  
Weitere Informationen im Internet unter www.sg-ortenberg.
de 
 



12

Dingeli-Spättle-Zunft Ortenberg e.V.
www.narrenzunft-ortenberg.de

Verschiebung der Mitgliederversammlung am 11.11.2020
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
im Zuge der aktuellen Entwicklungen rund um die stei-
genden Fallzahlen im Ortenaukreis hat sich der Spättlerat 
dazu entschieden die Mitgliederversammlung am 11.11. 
nicht durchzuführen und auf ein unbestimmtes Datum zu 
verschieben. 
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und die 
Versammlung dürfte unter entsprechenden Hygieneregeln 
nach der aktuell gültigen Verordnung mit bis zu 100 Personen 
stattfinden. Wir wollen mit diesem Vorgehen aber nicht 
wieder der Pandemie und den Verordnungen hinterher-
laufen, sondern vorangehen und so klare Verhältnisse 
schaffen, denn die Gesundheit unserer Mitglieder steht an 
erster Stelle. Der Spättlerat hofft, dass ihr diese Entschei-
dung mitträgt und wir die Versammlung alsbald nachholen 
können. 
Wir bedauern insbesondere, dass Ehrungen und Neuauf-
nahmen nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können, 
werden diese dann jedoch persönlich überreichen. 
Über die aktuelle Situation, auch auf die kommende Fasent 
blickend, wird der Spättlerat dann in einem weiteren 
Schreiben informieren.  
Ebenso besteht für jedes Mitglied weiterhin die Möglichkeit 
sich mit Fragen an den Rat zu wenden oder nach dem 11.11. 
Einblick in die Jahresberichte zu bekommen.  
Sollte es Fragen oder Anregungen zur Mitgliederversamm-
lung oder deren Verschiebung geben, so bitten wir euch, 
euch direkt an den Spättlemeister Tobias Erdrich unter 
0170/4670546 oder info@narrenzunft-ortenberg.de zu 
wenden. 

Bleibt alle gesund und auf ein baldiges Wiedersehen 

Euer Spättlerat 
  
  
Generalversammlung Förderverein am 4. November 2020 
Die diesjährige Generalversammlung des Fördervereins der 
Dingeli-Spättle-Zunft e. V. findet am Mittwoch, 4.11.2020, 
um 19 Uhr im Vereinsheim der Dingeli-Spättle, Altes Rathaus, 
statt. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
Tagesordnung:
1. Grußwort und Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht der Kassiererin und Schriftführer-Bericht
3. Bericht Kassenprüfer und Entlastung der Kassiererin
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Anträge auf Ergänzung zur Tagesordnung können bis späte-
stens 30.10. an den 1. Vorsitzenden Axel Rösch eingereicht 
werden.

Bitte denkt beim Eintreten in das Vereinsheim an euren 
Mund-Nasen-Schutz. Im Anschluss an die Generalver-
sammlung findet eine Sitzung des Spättlerats statt.

Über eine rege Beteiligung freut sich die
Vorstandschaft des
Fördervereins der Dingeli Spättle Zunft e. V.
 
 

Regionalentwicklung Ortenau e.V. 

Versenkbare Spiegelwand für Vereinsarbeit in Ortenberg 
Die Fördermöglichkeiten des Regionalbudgets sind viel-
fältig. Mit der Anschaffung einer versenkbaren Spiegelwand 
für den Mehrzweckraum der Von-Berckholtz-Grundschule in 
Ortenberg geht auch ein Wunsch einiger örtlicher Vereine in 
Erfüllung. Projektträger ist die Gemeinde Ortenberg, geför-
dert wird das Vorhaben mit 80%, was einer Fördersumme 
von ca. 15.600,- Euro entspricht. 
Ihren Einsatz wird die Spiegelwand vorrangig in der flexiblen 
Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder und der 
Sommerferienbetreuung finden. Neben diesen Angeboten 
bieten verschiedene Vereine aber auch Angebote im Bereich 
der Seniorenarbeit an. Übungen für Bewegungskoordination 
und Körperwahrnehmung spielen auch hier eine wichtige 
Rolle. 
Daneben können weitere Vereine von der neuen Spiegel-
wand profitieren und diese während des Trainings nutzen. 
Freuen dürfte dies insbesondere Fasnachtsgruppen bei der 
Vorbereitung ihrer Tanzaufführungen oder vor allem auch 
den Ortenberger Turnverein für Tanz- und Gymnastikange-
bote. 
Das Regionalbudget ist ein Förderprogramm für Kleinpro-
jekte bis 20.000, - Euro für den ländlichen Raum. Für das 
Jahr 2020 ist das Auswahlverfahren bereits abgeschlossen. 
Für das kommende Jahr können ab Dezember 2020 wieder 
Projekte eingereicht werden. Weitere Informationen unter 
https://www.leader-ortenau.de/regionalbudget/ 
Kontakt: 
Regionalentwicklung Ortenau e.V. 
Karl-Hergt-Straße 11 
77855 Achern 
Tel. 07841-642-1340 
Fax 07841-642-3340 
Ulrich.doebereiner@leader-ortenau.de 
www.leader-ortenau.de 

Übergabe der Plakette an Bürgermeister Vollmer durch Frau 
Verena Kopp-Kast, Regionalentwicklung Ortenau e.V. und 
Herrn Ulrich Döbereiner, LEADER Geschäftsstellenleiter. Mit 
dabei waren auch als Vertreter des Turnvereins Herr Dieter 
Harter und Frau Gisela Scheuerer-Kraus.

 
Carsharing Initiative Ortenberg 

Die Carsharing Initiative hat beschlossen das Projekt bis 
Mai 2021 ruhen zu lassen. Wir suchen dennoch weiterhin 
MitbürgerInnen die ab  Mitte  2021 mitmachen möchten. 
Interessenten können sich ab jetzt bei Herrn Jörg Goltze 
unter der E-mail-Adresse joerg@die-golzes.de melden. 
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Neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht!  

Sie haben Freude an der Betreuung von 
Kindern? 
Sie haben Interesse Kinder ein Stück auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten und indivi-
duell zu fördern? 
Und können sich vorstellen Kinder in 
Ihrem eigenen, in deren familiären Umfeld 

oder in anderen geeigneten Räumen zu betreuen? 
Dann werden Sie doch Tagesmutter/ Tagesvater! Wir 
bereiten Sie in einer Qualifizierung auf diese selbstständige 
Tätigkeit vor und begleiten und beraten Sie auch gerne über 
die Qualifizierung hinaus in allen Fragen bezüglich der 
Kindertagespflege. 
Im November 2020 startet wieder ein neuer Qualifizie-
rungskurs zentral in Offenburg! 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann setzen Sie sich 
gerne unverbindlich mit uns in Verbindung. 
Tagesmütterverein Offenburg e.V. 
Ansprechpartner: Elena Rösch, Leyla Riehle & Daniela 
Decker 
Adresse: Okenstraße 57, 77652 Offenburg | Telefon: 
0781/9484731 
E-Mail: info@tagesmuetterverein-offenburg.de | Homepage: 
www.tagesmuetterverein-offenburg.de 
 
 

Lesewelt 

Lesewelt startet neues Projekt: 
Geburtstagskoffer 
Die Lesewelt Ortenau e.V. verleiht ab sofort Geburtstags-
Koffer für einen ganz besonderen Kindergeburtstag. 
Geburtstage sind für Kinder eine ganz besondere Gelegen-
heit mit Freunden zu feiern und zu spielen. Was Kindern 
großen Spaß macht, ist für Eltern oft eine große Herausfor-
derung. Oft bleibt aber für Planung und Vorbereitung nur 
wenig Zeit, oder es fehlt an Ideen und Material für ein ganz 
besonderes Kinderfest. 

Mit einem Geburtstags-Koffer der Lesewelt wird dies in 
Zukunft einfacher. In einem Koffer gibt es alles, was einen 
rundum gelungenen Geburtstag ausmacht: randvoll gefüllt 
mit Spielmaterial, Verkleidungsutensilien, Bücher und Deko 
zu einem ganz bestimmten Thema. 
Zusätzlich erhalten die Eltern vorab gut umsetzbare Anre-
gungen und Zeitpläne, die die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Festes erleichtern. Das Geburtstagskind bekommt 

ausgewählte Bücher um sich auf das Thema einstimmen. 
Und für jeden Partygast gibt es gleich die Mitgebseltüte 
dazu. 
Der Geburtstags-Koffer ist ideal für Kinder im Alter von etwa 
4-10 Jahren. Folgende Themen stehen zur Auswahl: Stür-
mische Piratenparty, zauberhafte Prinzessinnenparty, wilde 
Dschungelparty und eine kunterbunte Zirkusparty. Weitere 
Themen werden laufend erarbeitet. 
Der Koffer wird für fünf Kinder gepackt und kostet 60 € Leih-
gebühr. Wenn mehr Geburtstagsgäste eingeladen werden 
kostet jeder weitere Gast 10 €. Auch Geschenk-Gutscheine 
für einen Themenkoffer z.B. für Weihnachten etc. stehen zur 
Verfügung. Das Projekt kann mit einer Koffer-Patenschaft 
unterstützt werden. 
Einfach ausleihen und losfeiern! Weitere Informationen auf 
der Internetseite www.lesewelt-ortenau.org oder im Lese-
welt-Büro Tel. 0781 / 936 036 90 
Ansprechpartnerin: Carmen Stürzel, Vorstandsvorsitzende 
stuerzel@lesewelt-ortenau.org 
Lesewelt Ortenau e.V. 
Weingartenstr. 32, 
77654 Offenburg 
Tel. 0781 / 936 036 90 
info@lesewelt-ortenau.org 
www.lesewelt-ortenau.org 

 
Schwarzwaldverein Zell-Weierbach 

Nordic Walking beim Schwarzwaldverein (Korrektur)
Der „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ unternimmt 
am 24.10.2020  eine ca. 2stündige „Nordic-Walking-Tour“, 
im Rammersweierer Wald für Mitglieder und Nichtmitglieder 
im Zeller Wald und im Offenburger Rebland. Treffpunkt ist 
auf dem Parkplatz am Waldrand beim Sportplatz Rammers-
weier um 08:00 Uhr. Eine Anmeldung ist beim Walking-
Trainer wegen der Corona-Situation vorher zwingend erfor-
derlich. . Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte Anmeldung 
und Anfragen an Franziska Wagner, Tel: 0781 6393685 oder 
per e-mail:  franziska.wagner.77654@web.de

Wanderung „Südliche Baar-Querung“ (Absage)
Die vom „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ am 
25.10.2020 geplante Wanderung „Südliche Baar-Querung“ 
findet wegen der derzeitigen Corona-Pandemie nicht statt. 
Es ist beabsichtigt die Wanderung, wenn es die Situation 
zulässt, nachzuholen.

Nordic Walking beim Schwarzwaldverein
Der „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ unternimmt 
am 31.10.2020 eine ca. 2stündige „Nordic-Walking-Tour“, 
Strecke: Ortenauer Weinschleife „Zeller Abtsberg Runde“ 
für Mitglieder und Nichtmitglieder im Zeller Wald und im 
Offenburger Rebland. Treffpunkt ist am oberen Parkplatz 
der Abtsberghalle in Offenburg – Zell-Weierbach, um 08:00 
Uhr. Eine Anmeldung ist wegen der Corona-Situation vorher 
zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte 
Anmeldung und Anfragen an Franziska Wagner, Tel: 0781 
6393685 oder per e-mail: franziska.wagner.77654@web.de

Euer Schwarzwaldverein im „Offenburger Rebland“.

Unser Motto: Mitglieder gewinnen, Zukunft im Schwarz-
waldverein Zell-Weierbach gestalten.
Neue und alte Freunde treffen! Mach mit, bleib fit!

Mehr: www.swv-zell-weierbach.de
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Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 

Was tun mit alten Solarstrom-Anlagen? 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg gibt Tipps zum Förderende nach 20 Jahren 
Zum Jahresende fallen die ersten Photovoltaikanlagen nach 
20 Jahren Stromerzeugung aus der Förderung durch das 
Erneuerbare-EnergienGesetz. Damit erlischt der Anspruch 
auf die Zahlung einer festen Einspeisevergütung. Tina 
Götsch, Energieberaterin der Verbraucherzentrale beant-
worte die wichtigsten Fragen. 
Wer ist von der Regelung betroffen? 
Betroffen sind alle Verbraucher, die eine Photovoltaikanlage 
zu Beginn der 2000er-Jahre installiert haben. Zu dieser Zeit 
waren die Anlagen recht teuer und die damals hohe Vergü-
tung von 50,62 Cent pro Kilowattstunde ermöglichte einen 
gewinnbringenden Betrieb. Nun fallen diese Anlagen aber 
nach 20 Jahre aus der EEG-Förderung raus. Die Anlagenbe-
treiber werden also zum neuen Jahr keine Einspeisevergü-
tung mehr erhalten. 
Müssen Betreiber ihre Photovoltaik-Anlage nun abschalten? 
Nein, zumal die meisten Photovoltaik-Anlagen in einem 
guten technischen Zustand sind. Die Solarstrommodule 
haben in der Regel eine Lebensdauer von 30 Jahren oder 
sogar mehr. Außerdem wird das EEG gerade novelliert. 
Anlagenbesitzer sollten daher erst einmal abwarten, ob der 
Gesetzgeber wieder eine Einspeisevergütung für Ü20-Solar-
stromanlagen in Aussicht stellt. Denn gerade mit Hinblick 
auf den Klimaschutz ist es wichtig, dass diese Anlagen 
weiter betrieben werden. 
Welche Möglichkeiten gibt es, die Anlagen sinnvoll weiter zu 
betreiben? 
Hauseigentümer können den Solarstrom zuallererst selbst 
verbrauchen. In Wohnhäusern wird dauerhaft Strom benö-
tigt, etwa für Kühlschränke und andere elektrische Geräte. 
Diesen Verbrauch kann die Solaranlage tagsüber oft abde-
cken. Mit dem Einbau eines Stromspeichers kann noch 
mehr Strom selbst verbraucht werden. Allerdings rechnen 
sich die Kombination einer alten Solarstromanlage mit 

einem Speicher aus ökonomischer Sicht derzeit noch nicht. 
Dürfen die Betreiber ihren Strom jetzt zu Marktpreisen ins 
Netz einspeisen? 
Obwohl viele Anlagen auch nach 20 Jahren noch gut funkti-
onieren, dürfen sie nach aktueller Rechtslage nicht einfach 
weiter ins Netz einspeisen. Aktuell stehen Eigentümer in der 
Pflicht, sich über die „sonstige Direktvermarktung“ aktiv 
einen Käufer für Ihren PV-Strom zu suchen. In der Praxis ist 
das ein Dienstleister, der sogenannte Direktvermarkter. 
Betroffene sollten sich also am besten beim Netzbetreiber, 
beim lokalen Energieversorger oder einem überregionalen 
Anbieter informieren, ob dieser für ihre Anlage eine Lösung 
anbieten kann. Wichtig ist es aber, genau nachzurechnen, 
welche Vorteile und welche Kosten damit verbunden sind. 
Alle Fragen rund um das Thema Photovoltaik beantworten 
die Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württ-
emberg kompetent und anbieterneutral. Informationen 
finden Sie auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.
de oder kostenlos unter: 0800 - 809 802 400. 
 

SKM-Gruppe Gengenbach
www.skm-ortenau.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de

www.skm-ortenau.de 
www.kath-vorderes-kinzigtal.de 
Rechtliche Betreuung, das ist persönliche Vertretung und 
Hilfe bei kranken und pflegebedürftigen Menschen, bestellt 
durch das Amtsgericht. 
Freiwillig- und sozialengagierte Menschen sind im SKM-
Ortenau e.V. aktiv. Sie stehen kranken und pflegebedürftigen 
Menschen bei. 
Sie möchten mehr darüber erfahren? 
Fragen Sie an bei Herrn Heribert Frei, SKM Gengenbach, 
Tel. 07803/5868 und bei der Geschäftsstelle des SKM-
Ortenau e.V. in Offenburg unter Tel.: 0781/990993-12, Frau 
Ingrid Isen. 
  

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe

5

3
8

2

1
4

3

6

2

7

5

1

8
7

2

1

3
8

4

5

6

3

8

4

2
6

2

6
4

9
Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch – sehr preiswert.

(gewerblich) 0157 92347020

Unterricht &Kurse

Ortenberger Str. 30
77654 Offenburg

Tel. 0781/9555-0
info@cas-end.de

Starten Sie sicher in den Urlaub!
Spezialisiert auf Nissan-Fahrzeuge

➤ Reparaturen an
allen Fabrikaten

➤ Verkauf von Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen

Inhaber: Patrik End
20122020
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 24.10. bis 01.11.2020 
  
Sonntagvorabend, 24. Oktober - 30. Sonntag im Jahres-
kreis - Sonntag der Weltmission, MISSIO-Kollekte 
18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
  

Sonntag, 25. Oktober - Sonntag der Weltmission, MISSIO-
Kollekte 
 8.30  Wortgottesdienst, St. Marien Gengenbach 
 9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
11.45  Tauffeier, St. Marien Gengenbach von Matteo Suhm 
  
Dienstag, 27. Oktober 
18.00  Rosenkranzgebet,  St. Bartholomäus Ortenberg 
18.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
  mit Gedenken an 
   Jutta Münchenbach u. Josefine Lohrer u. alle deren 

Ang. 
  
Sonntagvorabend, 31. Oktober - Allerheiligen 
18.30  Vorabendgottesdienst, St. Georg Berghaupten, zu 

Allerheiligen 
   mit Gedenken an die Verstorbenen der vergangenen 

12 Monate 
18.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach, 
   mit Gedenken an die Verstorbenen der vergangenen 

12 Monate (1. Gruppe) 

Sonntag, 1. November 
 8.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
 9.00  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach, 
10.30   Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg,  
   mit  Gedenken der Verstorbenen des vergangenen 

Jahres (1. Gruppe) 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
  mitgestaltet vom Chor St. Marien 
  

Aus dem Leben der Kirchengemeinde
Gebetskreis
Der Gebetskreis trifft sich heute am Freitag, 23. Oktober, um 
18.30 Uhr im Gemeindehaus St. Elisabeth. Herzliche Einla-
dung.

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag 
2020
Liebe Schwestern und Brüder,
 
„Selig, die Frieden stiften“ (Mt 5,9). Diese Seligpreisung 
Jesu ist das Leitwort zum Monat der Weltmission 2020. 
Auch in unserer Zeit ist sie hoch aktuell. Wie schwer ist es 
doch, Frieden zu halten und zu fördern! 
Die diesjährige Aktion der missio-Werke lenkt den Blick auf 
Westafrika. In dieser Region lebten lange Zeit Menschen 
verschiedenen Religionen und Ethnien friedlich zusammen. 
Gegenwärtig wird sie aber immer mehr zum Schauplatz von 
Anschlägen und Übergriffen. Mit Sorge nehmen wir wahr, 
wie dort Konflikte religiös aufgeladen werden, um Menschen 
gegeneinander aufzubringen und Gewalt anzufachen. Durch 
die Corona-Pandemie haben sich die Lebensbedingungen 
der Menschen zusätzlich verschlechtert. 
Die Kirchen in Westafrika setzen sich durch interreligiöse 
Zusammenarbeit gegen den Missbrauch von Religion ein. 
Sie helfen, dass Konfliktparteien aufeinander zugehen und 
miteinander sprechen. Wo Menschen sich auf die Friedens-
botschaft ihrer Religion besinnen, können sie gemeinsam 
Konflikte lösen, weichen verhärtete Fronten auf und Frieden 
wird möglich. 
„Selig, die Frieden stiften.“ Mitten in unserer von Unfrieden 
geplagten Welt beruft und befähigt Gott Menschen, Frie-
densstifter zu sein. Wir bitten Sie: Setzen Sie am Weltmissi-
onssonntag ein Zeichen. Beten Sie für unsere Schwestern 
und Brüder, die sich aktiv für Frieden und Versöhnung 
einsetzen! Unterstützen Sie bei der Kollekte an diesem 
Sonntag die wichtigen Initiativen von missio! 
Für das Erzbistum Freiburg
Erzbischof Stefan Burger 
  
Kontaktdaten bei Gottesdiensten und kirchlichen Veran-
staltungen
Angesichts der gestiegenen Zahlen an Erkrankungen durch 
das Corona-Virus, sind wir angehalten, Ihre Kontaktdaten 
aufzunehmen. Dies dient allein der allgemeinen Sicherheit 
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und ist eine große Hilfe, um im Übertagungsfall Kontakte 
aufzuspüren und andere warnen zu können. Selbstverständ-
lich werden hierbei die allgemeinen Datenschutzbestim-
mungen eingehalten. Nutzen Sie außerdem bitte die 
Möglichkeit zur Händedesinfektion und tragen Sie eine 
Mund-Nasen-Bedeckung! Durch entsprechende Zeichen 
haben wir die Sitzplätze gekennzeichnet, an denen Sie Platz 
nehmen können! Nur so können wir „mit Abstand“ schöne 
(und sichere) Gottesdienste feiern.
  
„GottesDienst“  
In der GottesDienst“ - Reihe gibt es immer von Herbst bis 
Ostern vier besondere meditative Abende in der Kirche St. 
Georg Berghaupten. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Im 
Spiel von Wort, Bild, Licht, Musik, Kerzenschein, Körperü-
bung,... laden wir Sie auf eine ganz persönliche Begegnung 
mit Gott, Mensch und sich selbst ein. Die GottesDienste 
stehen in jedem Jahr unter einem Jahresthema, das sich wie 
ein roter Faden durch die vier Gottesdienste zieht. In diesem 
Jahr steht er unter dem Motto „Jahreskreis“. Der erste 
Abend findet am 23. Oktober um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Georg in Berghaupten statt. 
  
Anbetung am letzten Mittwoch im Monat
Nach der Hektik des Tages innehalten, zur Ruhe kommen - 
wünschen wir uns das nicht immer wieder?
Wir laden Sie ein, sich einmal im Monat diese Zeit zu gönnen 
bei einer etwas anderen, besinnlichen Art der Eucharisti-
schen Anbetung.
Elemente sind: Impuls, stille Zeit, kurze Liedverse und medi-
tative Lieder.
Jeden letzten Mittwoch im Monat nach der Abendmesse in 
der Stadtkirche St. Marien in Gengenbach von ca. 19.15 bis 
gegen 20.00 Uhr.
Sie müssen nicht die ganze Zeit da sein: 10 Minuten, 20 
Minuten, eine halbe Stunde oder die gesamte Zeit:
Bleiben Sie einfach so lange es Ihnen gut tut.
Herzlich Willkommen!
  
Totengedenken – Allerheiligen/Allerseelen
Unter Corona-Bedingungen wird in diesem Jahr das übliche 
Totengedenken an Allerheiligen/Allerseelen ein anderes 
Format haben. Wir bilden „Gruppen“ und laden die Angehö-
rigen der Verstorbenen des vergangenen Jahres gezielt zu 
einzelnen Gottesdiensten im Umfeld dieser Tage Anfang 
November ein. In diesen Gottesdiensten wird auch der 
Gefallenen und Vermissten sowie der Opfer der Kriege, 
Anschläge und der Naturkatastrophen gedacht, so dass die 
bisher üblichen Gräberbesuche an Allerheiligen entfallen 
werden. So kann vielleicht auch eine neue Art an Gedenk-
kultur entstehen.

Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin
Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Ortenberg, 
Offenburgerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
ortenberg@kathvk.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de
www.instagram.com/stpirmin
www.facebook.com/SEVorderesKinzigtal

Erwin Schmidt, Pfarrer – Tel. 07803/2274
E-Mail: erwin.schmidt@kathvk.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21
E-Mail: josef.mandy@kathvk.de
Pfarrer Roland Rettenmaier, Kooperator, Tel. 0781/32173 o. 
07803/8051140 – E-Mail: roland.rettenmaier@kathvk.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/601227
E-Mail: achim.schell@kathvk.de

Pastoralreferentin Sonja Schelbert Tel. 07803/966 96 26
E-Mail: sonja.schelbert@kathvk.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. 07803/966 96 22
E-Mail: brigitte.stertz@kathvk.de
Michael Sester, Pastoralassistent,  Tel. 07803/966 96 24
E-Mail: michael.sester@kathvk.de

Öffnungszeiten:
Dienstag von 8.30 – 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr.
Montag, Mittwoch und Freitag ist das Pfarrbüro geschlossen.

In dringenden seelsorgerlichen Notfällen: 
Rufnummer: 0151 1006 4136

 
Ev.Pfarramt der Auferstehungsgemeinde

Freitag, 23.10.2020
16:00 Uhr Flötenkreis; Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Samstag, 24.10.2020
10:00 Uhr  bis 12:00 Uhr „KönigsKinder“ – tanzen, singen, 

lachen mit Gott, für 6 bis 12-Jährige;
  Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Sonntag, 25.10.2020
10:00 Uhr  Gottesdienst (Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche  

Montag, 26.10.2020
15:00 Uhr  Seniorengymnastik; Gemeindehaus, Hölder-

linstr. 3  

Mittwoch, 28.10.2020
18:00 Uhr  Frauengesprächskreis; Gemeindehaus, 

Hölderlinstr. 3  

Freitag, 30.10.2020
16:00 Uhr Flötenkreis; Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Sonntag, 01.11.2020
10:00 Uhr  Gottesdienst (Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche  
 
Hinweis zu den Gottesdiensten: 
Gottesdienste aus der Auferstehungskirche finden Sie 
zusätzlich jeden Sonntag unter
www.auferstehung-og.de 
  
Ev. Pfarramt der Auferstehungsgemeinde 
Pfarrer Dirk Schmid-Hornisch 
Weingartenstraße 38 
77654 Offenburg 
Tel.: 0781 31109 
Fax: 0781 9481035 
E-Mail: auferstehungsgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.auferstehung-og.de 
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Wir, beide voll berufstätig, suchen
einen Bauplatz für ein EFH.

Telefon 01 62 / 9 07 16 05

Familie sucht kleinesGrundstück oderAcker
zur privaten Selbstversorgung (Obst/Gemüse) zur Pacht.

Tel. 0781–94876735

Haus oder Bauplatz mit Weitsicht,
naturnah an Grünflächen oder am Waldrand gelegen zu kaufen

gesucht. Zahle schöne Prämie bei Vermittlung.
E-Mail: juergen@traumgaerten.net, Tel. 0171/6928628

Kaufe Gartengrundstück oder Wiese
auch mit Obstbaumbestand oder Reben, gerne am Waldrand gelegen.

E-Mail: juergen@traumgaerten.net Tel. 0171/6928628

Suche langfristig Pachtfläche
für Sonderkulturen. Telefon 01 60 / 6 36 15 30

Privat
Anzeigen

Immobilien

Dienstleister
für Winterdienstbereitschaft mit Einsätzen

in der Nacht und am Wochenende in
Offenburg, Industriegebiet West, gesucht.
Bewerbung bitte an einkauf@reiff.de

Stellenmarkt

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456
0781/504 -1469
anb.anzeigen@reiff.de
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Mittelbadische Presse
WBZ Media GmbH
Leserservice
Marlener Straße 9
77656 Offenburg

0781/504 -5555

leserservice@reiff.de

www.mittelbadische.de/
vorteilscountdown

SEPA-Lastschriftmandat / Meine Bankverbindung:

IBAN Ihre Bankleitzahl Ihre Konto-Nr.

DM-BA I Print: MC0PJE // V6 (V6M) Digital: T10PSBEPSN

ED

Sie möchten Ihre Daten lieber nicht auf einer Postkarte senden? Verwenden Sie einen frankierten Briefumschlag oder unser Online-Formular unter
www.mittelbadische.de/vorteilscountdown.

Ich wünsche Rechnungsstellung an o.g. E-Mail-Adresse.

Bitte informieren Sie mich telefonisch und/oder per E-Mail über interessante Angebote und Serviceleistungen aus dem Print- und Onlinebereich
der Reiff-Gruppe. Wir geben Ihre Daten gruppenintern weiter und nutzen sie zur Abwicklung Ihrer Abos und für Eigenwerbung. Für Werbeanrufe nutzen wir
Callcenter. Informationen zur Datenweitergabe und Ihren Rechten finden Sie auf mittelbadische.de/datenschutz, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
unter mittelbadische.de/agb. Ihre Bestellung können Sie widerrufen. Alle Wünsche/Fragen richten Sie bitte an die Hotline: 0781/504 -5555

Das Angebot gilt für Haushalte im Verbreitungsgebiet der Mittelbadischen Presse, an die in den letzten 6 Monaten kein Sonder-Abo geliefert wurde.
Frühester Lieferstart: 15.9.2020, Einsendeschluss: 1.11.2020, Preise: Stand 1.1.2020, Änderungen vorbehalten.

Datum / Unterschrift: DM-AA

PLZ / Ort:

Straße / Nr.:

Name / Vorname:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen): Geburtsdatum:

Jetzt bestellen und Vorteil sichern!

Auf Wunsch auch zusätzlich als E-Paper:
Print + Digital für einmalig nur 79,60€

Der Vorteils-Countdown läuft ...

Lesen Sie bis zum
Jahresende für nur
64,90€
Früher bestellen = noch mehr sparen!
Die Lieferung endet am 31.12.2020 automatisch

Aktuelles aus Ihrem Heimatort,
der Ortenau und aller Welt
Großer Lokalsport-Teil
Abwechslungsreiche, spannende
Sonderthemen und Trends
Regionaler Kleinanzeigen-, Immobilien-,
und Stellenmarkt

Schnell

sein lohnt

sich!

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für nur 64,90€ die gedruckte Zeitung lesen. Zugestellt wird
die für den Wohnort zutreffende Regionalausgabe. Die Lieferung endet am 31.12.2020 automatisch.

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für insgesamt nur 79,60€ zusätzlich zur gedruckten Zeitung
auch das E-Paper erhalten. Der Bezug endet am 31.12.2020 automatisch.

Ja, ich möchte die gedruckte Zeitung anschließend zum monatlichen Bezugspreis von derzeit 42,90€
(mit Postversand 44,90€) weiterlesen. Nach Ablauf kann das Abonnement bis zum 15. des Monats
schriftlich zum Monatsersten gekündigt werden.
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gegen Viren !
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Sie sich
!!!
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• PAYBACK
• Lieferservice

• Parken im Hof
• Sammelquittung

• Rezeptabholservice
• Bushaltestelle in der Nähe

• behindertengerechter Zugang
... ihre freundliche Apotheke

im Herzen der Oststadt !

... von Mo bis Sa für sie da !

www.hilda-apotheke.de

Hildastraße 69 • 77654 Offenburg
hilda.apo@pharma-online.de
Tel. 0781 - 38838

Brigitte Ufheil e.Kfr.Apothekerin

Plameco-Fachbetrieb Lehmann
Hindenburgstr. 13, 77736 Zell a.H.
07835 426412 | www.plameco.de

info@plameco-lehmann.de

Zimmerdecken mit optimaler Beleuchtung und einzigartiger Kreation

Ausstellung geöffnet!
oder einfach

Termin vereinbaren

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Forstbetrieb Schmider
Baumfällarbeiten, Schneidearbeiten

aller Art (auch extrem),
Kranfällungen, Rodungen
01 60 / 93 89 33 44

W
ild
!

Schlachtplatte
Krone-Haxe
Landgasthaus

…die Badische Küche

Hauptstr. 28, 77799 Ortenberg
0781/36711

www.krone-ortenberg.de

Alle Gerichte auch zum Mitnehmen.

0781 / 99 05 73 0
buero@hospiz-offenburg.de
www.hospiz-offenburg.de

Für die Seele „da sein“
bis zum Schluss.
Bitte unterstützen Sie uns.
Spendenkonten
Volksbank DE20 6649 0000 0071 8932 00
Sparkasse DE77 6645 0050 0000 5377 06

Sterbebegleitung · Trauerbegleitung · Beratung
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VERTRAUEN DURCH SERVICE

www.zg-raiffeisen-technik.de

Technikzentrum Appenweier · Sanderstr. 21 · 77767 Appenweier
Technikbetrieb Lahr · Güterhallenstr. 5/2 · 77933 Lahr-Dinglingen
Technikbetrieb Sinzheim · Breite Weg 15 · 76547 Sinzheim
Technikbetrieb Steinach · Josef-Maier-Str. 7 · 77790 Steinach

STIHL BLASGERÄT BGA 57
mit Akku AK 20 und AL 101

inkl. MwSt.inkl. MwSt.

Aktionspreis

239,-
Angebot gültig bis 31.10.2020

ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir begleiten und betreuen schon das neunte Jahr schwer kranke,
Abschied nehmende sowie trauernde Kinder und Jugendliche und
ihre Familien, und starten 2021 mit einer neuen Fortbildungsreihe
zur ehrenamtlichen Familienbegleiterin/zum ehrenamtlichen
Familienbegleiter.

Weitere Informationen unter 0781-96052932
und team@kiju-ortenau.de

Der Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Ortenau e.V. sucht

Nasse Wände?
Schimmelpilz??
Abdichtungstechnik Joachim Hug

07808 - 91 46 30 oder 07221 - 18 82 19 0

Ihr Sanierungsexperte für die Beseitigung von
Feuchte- und Schimmelschäden an Gebäuden

t 07808 - 91 46 30 oder 0781 - 1 31 95 27

Wir stellen ein:

Bauhandwerker (m/w/d
)

aus Leidenschaft.

Komm zu uns ins Team!

hug@isotec.de

www.isotec.de/hug

Alte Landstraße 40, 77749 Hohberg

Bestattungen & Trauerbegleitung
infinitas
0781-96757575

Der gute Abschied mit Herz

www.infinitas-bestattungen.de
Hauptstraße 68, 77799 Ortenberg
Fabrikstraße 19, 77746 Schutterwald


